
In Folgender Hinsicht besteht zwischen der niederländi-

sc en und der deutschen Auffassung Ubereinstimmunff 

a ) Die politische Integration auss durch einen wirtschaft

lichen Verschmelzungsprozess untermauert werden; 

b ) Der beste Weg für die wirtschaftliche Integration ist 

die Errichtung eines gemeinsamen Marktes innerhalb 

dessen Güter, Kapital und Menschen sich frei bewegen 

können ; 

c) Die zur Errichtung des geraeinsamen Marktes angewandten 

Methoden müssen die bestmöglichste Ausnutzung des 

europäischen Produktionsapparates garantieren und d ü r 

fen insbesondere nicht zu einer Verschlechterung der 

Wettbewerbsfähigkeit dieses Gebietes der übrigen Welt 

gegenüber führen» 

• Auch deutscherseits ist man mit den Klauseln des Vertra

g e s , die die wirtschaftlichen Zuständigkeiten regeln, 

nicht in jeder Hinsicht zufrieden. Man behält sich im 

einzelnen auch noch gewisse Abänderungswünsche v o r , glaubt 

aber im grossen und ganzen, dass sie eine Kompromisslösung 

d a r s t e l l e n , die angesichts der stark divergierenden A u f 

fassungen der verschiedenen Regierungen am ehesten A u s 

sicht h a b e n , angenommen zu w e r d e n . 

. Die holländischen Einwendungen gegen den Vertragsentwurf 

scheinen s i c h , soweit der niederländische Standpunkt 
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in den drei Menora™).» - -
richten gegen Präzisiert iet, inebesondere zu 

Übertragung allgemeiner Befugnisee auf die EPG 
anstelle sofort wirksamer konkreter Massnahmen. 

I?. Die niederländische Regierung hat in Ziffer 1 ihree Memo

randums vom 5. :,Iai angekündigt, dass sie Abänderungsvorschläge 

zu dem Vertragsentwurf im Sinne der von ihr gewünschten Än

derungen vorlegen würde. He hat ausoerdem in Ziffer 14 die

ses Memorandums erkennen lassen, dass die gegenwärtige For

mulierung des Art. 82 Abs. 2 ihr nicht befriedigend erscheint. 

Frage : 

Können wir über die von der holländischen Regierung gewünsch

te neue -Formulierung schon Näheres erfahren? 

7. Falls von der niederländischen Regierung noch kein (regen

en twurf vorgelegt werden sollte, könnten folgende Fragen 

2 uflf mähe reft Erläuterung des holländischen Standpunktes gestellt 

werden: 

a) Stimmt die niederländische Regierung mit der deutschen 

Regierung darin überein, dass die Angleichung der Währungs-, 

Kredit- und Finanzpolitik zwecks Sicherung der internen 

finanziellen Stabilität in den einzelnen Ländern die 

entscheidende Voraussetzung für den wirtschaftlichen Ver

schmelzungsprozess darstellt? 

k ) Setzt diese Ungleichung der für die allgemeine 

ooliti* entscheidenden N t t H H nicht eine übereinstimmend« 

krtochaftskonzeption der sechs Länder» voraus? 

(Ziffer 3 kann zu Zweifeln Anläse geben). 

.1 Teilt die niederländische Regierung die Auffassung der 

' Bundesregierung, dass der beste Weg. eine parallel. *»t-
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Einwendung zu erheben. Das Gutachten des wissenschaftikchen 
Beirats Sütht hierzu folgende Ausführungen in Sifter 23\ 

Ìbhaii d ^ r f . n d Ö i e s e r Z e i t o d * r unmittelbar folgend ist der 
tll S n 2 L m e ^ S e n m â s s i g e n HandelsbeschränkungenzU beschleuni-
ffr? ïr,ïL?,~ 2- 6 1 n e n systematischen Zollabbau zwischen den an 
den integrationsbestebungen sich beteiligenden Volkswirt aphaf-
—n

1?\?
Tf*nzQn> Hierfür bestehen verachiedene technische 

,:Oe>iicnK:eiten. So kann eine allgemein gleichmäs£:lge Senta 
aer Zollsätze um bestimmte Prozente oder auf bestimmte Hö<—r 

satze durchgeführt werden. Ein derartiger Schematismus £ibt\ 
wenn das jährliche Ausmass der Senkung der Zölle ll voraus 
festgelegt wird und die Senkung sodann automati schi erfolgt, 
der Wirtschaft klare Dispositionsmöglichkeiten. Andererseits 
trägt er aber den verschiedenen Gchutzbedürfni3 en (einzelner 
.irtschaftszweige nicht Rechnung. Zweckmässig erscheint e e , 
den Sollabbau in Analogie zu dem bisherigen Verfahren der * 
OE^C-liberalisierung durchzuführen. Bei einem r, lehen Ve#-
fahren hätten sich die beteiligten Länder zu verpflichten- zu 
festgesetzten Terminen bestimmte Prozentsätze (z.3. zunächst 
5o v.H.) ihres Zollschutzes gegenüber beteiligten Rändern a b 
zubauen. Von einer Referenzperiode ausgehend musate sieh jedes 
Mitgliedsland verpflichten, einen bestimmten Prozentsatz s e f ? ? 8 

Aussenhandelsvolumens mit den übrigen beteiligten /Mndèra svil
irei zu machen.. Zu jeweils im voraus vereinbarten Uerminen 
wären die Prozentsätze des Zollabbaus zu erhöhen. 1U bei der 
bisher schon geübten Form des Abbaus der mengenmassjigen^ Hanaeis 
besehränkungen (Liberalisierung) wird vermutlich a ¥ g n , ^ i e 8 ® ® 

Vorgehen zu einem gänzlichen Abbau erst führen, w e 2 * f* 6 

ständige und gesicherte Konvertibilität besteht und 

en konstitutiven Bedingungen eines e u r o p a i s c h e n n J ^ « W £ . 
|eschaffen s i n d . Andererseits wäre eine +BeeohleuJlgin«L^ dieses 
Prozesses deshalb w i c h t i g , weil man ^ c ^ n

d ^ ^ n ^ ^ X n oVr' 
dass die von der Zollbefreiung.auegehenden 
Güterströme sich in ihrer Auswirkung auf die *a]*ungel>lian» 

voll kompensieren. 1 | \ I 

Frage zu den beiden letzten Ht**** Haltung zum M u l i n a i a n . 

Innerhalb welcher Fristen soll der Abbau de^ meWgsnmds, igen 

Beschränkungen und der Zölle durchgeführt werden 

Frage zu 3iff.8 Abs.2t / | 

In welcher *ora soll der von der niederländischen Regierung 

befürwortete Zugang der anderen Ländern zu den £ohsto|fvorkommen 

ihrer Partnerländer gesichert werden? 'J 
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g ) Scheint die vorgesehene Einschaltung einer rein Juristischen 

Instanz (Gerichtehof) zur endgültigen Beurteilung eine» w i r t 

schaftlichen Tatbentandes zweckmässig? 

Würde dis Sohaffung eines dem Handelsdirektorium der OKlC 

ähnlichen u r g a n s nioht sine elastischere Lenkung gewährleisten? 

h) Der von der niederländischen Regierung angeregte Hilfsfonds 

soll gemäss Ziffsr 11 des Memorandums auch für tfoedemisierungs-

oder ümstel lungepläne verwendet werden« 

Frage hierzui 

Würde nicht eine Lenkung gröauerer Kapitalmittel durch die 

Gemeinschaft die Gefahr einer planwirtschaftlichen Entwicklung 

mit sich bringen? 

Prags zu Ziffer 15i 

Wie stellt sich die niederländische Rsgisrung dis wem** Rsgslung 

einer gemeinsamen Politik im internationalsn Iirtsoasitsfragen 
zwischen den Ländern vor? 


